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Zahl: VA_2026

Betreff: Voranschlag 2026, Auflage

Rohr im Kremstal, am 16.03.2026

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der 00. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über
den Voranschlag der Gemeinde Rohr im Kremstal für das Jahr 2026 von heute an eine Woche, das ist bis zum 24.03.2026 im Gemeindeamt Rohr im
Kremstal zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der
Gemeinde unter www.rohr.ooe.gv.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse
glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 17.03.2026^
Abgenommen: 25.03.2026/

Der Bürgerm7eist
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Zahl: VA 2026

Betreff: Voranschlag und Gemeindesteuern 2026, Auflage

Kundmachung

m ROHR,
IMKREMSTAL

Rohr im Kremstal, am 25.03.2026

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der 00. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat
der Gemeinde Rohr im Kremstal in der am 24.03.2026 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2026 von
heute an zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufliegt:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)
Grundsteuer für Grundstücke (B)
Lustbarkeitsabgabe
Hundeabgabe
Kanatgebühren
Wassergebühren
Abfallabfuhrgebühr

500,000 v.H.d. Steuermessbetrages
500,000 v.H.d. Steuermessbetrages

laut Gebührenordnung
laut Gebührenordnung
laut Gebührenordnung
laut Gebührenordnung
laut Gebührenordnung

Der Voranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden und ist auch auf der Homepage der Gemeinde Rohr im Kremstal unter
www.rohr.ooe.gv.at abrufbar.

Angeschlagen: 25.03.2026

Abgenommen: 12.04.2026
f

Der B.ür-ßermeister:

(

Ulrich Flotzinger
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Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.1991 durch Eingemeindeung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) Nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2024 1.493Einwohner

B) Nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 1.523 Einwohner
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Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rohr im Kremstal vom 24.03.2026 betreffend die
Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2026.

Bei der im Sinne des Par. 76 Abs. 3 der 00. Gemeindeordnung 1990 Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden
gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht.





Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2026 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch
genommen werden dürfen, wird mit 700.000,00 € festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind 0,00 € Kassenkredite enthalten, die aufgrund früherer
Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Des Weiteren ist im Finanzjahr 2026 ein Zwischenfinanzierungsdarlehen
Darlehensaufnahmen für das Projekt Ankauf Traktor vorgesehen. Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.
Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.

Rohr im Kremstal, am 24.03.2026
üfge^meister:e

^
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Utnch Ftotziilrger

Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land

••••••••••••••••a

4
STEYRLAND

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 im Namen der Oö. Landesregierung
auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hiefür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das
Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass Gern ....................................................................................... eingegangen.

Steyr, am ..

Die Bezirkshauptfrau:
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Dienstpostenplan (Voranschlag 2026) 

    

      

  PE B/VB/KBP DP Neu DP Alt Anmerkung 
            

Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung           
 1,00 VB GD 11.1    
 0,75 VB GD 16.3   DPG 4 
 1,00 VB GD 17.4   DPG 4 
 0,8 VB GD 18.5   DPG 4 

 0,5 VB GD 20.3   DPG 4 GD 18 befristet bis 31.12.2028 
(Beschluss GV)  

 0,5 VB GD 20.3  DPG 4 GD 18 befristet bis 31.12.2030 
(nachträglicher Beschluss im GV) 

      

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes           
  1,50 VB GD 19.1 VB II p3 Bauhof 
  2,20 VB GD 25.1 VB II p5 Schule, KIGA, Gemeinde 

      

Bedienstete des Kindergarten- und 
Hortdienstes           

  8,5 KBP KBP VB I L  Pädagoginnen 
  6,6 VB GD 22.3 VB I e Helferinnen 
  0,6 VB GD 25.1 p5 Busbegleitung 
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